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1. ALLGEMEINE DEFINITIONEN

· Käufer : ein Unternehmen oder ein Konzern welches(r) Milch bei den Landwirten  aufkauft:

·   -um sie einzusammeln, zu verpacken, zu kühlen und zu lagern oder zu verarbeiten, die Eigenherstellung mit einbegriffen                                                                             

· um sie an ein oder mehrere Unternehmen, welche Milch oder andere Milchprodukte   behandeln oder weiterverarbeiten, abzugeben.

Als Käufer oder Gruppierung von Käufern werden jene betrachtet, die sich in derselben geographischen Zone befinden und für ihre Mitglieder administrative Geschäftsführungs- und notwendige Buchungsoperationen. als Aufwendung für die Abnahme, vornehmen. 

· FASNAK : Föderale Agentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette. In jeder Provinz hat die                                        FASNAK eine Provinziale Kontrolleinheit (PKE).

·  Auditor : ein Angestellter des Kontrollorgans, welcher die Einsetzung des Leitfadens überprüft.      Diese Bezeichnung kommt der Bezeichnung Inspektor nach der ISO Norm 17020 gleich.

- Eigenkontrolle : Die Gesamtheit aller durch die Landwirte eingesetzten Maßnahmen, die dahin führen, dass die Produkte in allen Phasen der Produktion, der Verarbeitung und der Verteilung, und wobei die Geschäftsführung ihnen obliegt :

· den Vorschriften bezüglich der Nahrungsmittelsicherheit entsprechen;

· den Vorschriften bezüglich der Qualität der Produkte entsprechen; für die Reglementierung ist  die Agentur zuständig.

· den Anordnungen bezüglich der einzuhaltenden Vorschriften über die Rückverfolgbarkeit und die Überwachung entsprechen

- Sammelwagenfahrer:  Die Person, die den Auftrag hat, Milch einzusammeln, eine Probe zu entnehmen und die Milch zu einer Abladestelle zu transportieren. 

- Rindviehbestand: Die Gesamtheit der Rinder,die in einem Milchviehbestand gehalten werden.

- Milchtransporteur: Die natürliche Person oder die Rechtsperson, die als Käufer oder im Auftrag eines Käufers Rohmilch einsammelt und/oder transportiert. 

- Milchviehstall:  Der Raum, in dem Milchkühe untergebracht werden. Es gibt drei Arten von Ställen : die Anbindeställe, in denen die Kühe angebunden werden; die Boxenlaufställe, in denen die Kühe sich frei bewegen und sich in Liegeboxen hinlegen können ; die Stroheinstreuställe, in denen die Tiere sich frei bewegen und sich ins Stroh hinlegen können.

- Milchviehbetrieb : die Gesamtheit der Milchproduktionseinheiten, die durch einen Landwirten bewirtschaftet werden.
- Innerberufliche Arbeitsgruppe: Die Innerberufliche IKM/QFL/QMK Arbeitsgruppe ist eine faktische Vereinigung, die sich zusammensetzt aus acht Mitgliedern der Landwirtschaftlichen Organisationen (FWA 4 Mitglieder, ABS und  Bauernbund sind jede durch zwei Mitglieder vertreten), acht Mitgliedern der Milchindustrie (BCZ-CBL), zwei Vertreter der Innerberuflichen Organisationen (einer für das IO Flanderns und einer für das IO der Wallonie). 

- Milchindustrie : Eine Einrichtung , in der Rohmilch behandelt wird, um als Endprodukt verarbeitet zu werden, oder als halbfertiges Produkt in den Handel zu gelangen. Sie muss durch die FASNAK zugelassen sein.
- Melkeinrichtung : Gerätschaft zum Melken von Kühen.

- Rohmilch : ein beim Melken von einer oder mehreren Kühen erhaltenes Produkt.

- Die Milchküche : der Raum, in dem die Melkeinrichtung, die sich in Benutzung befindlichen Spülmittelkanister, das Spülbecken, ein Handwaschbecken und die Kühlanlage untergebracht werden dürfen.   

- Der Melkraum : die Räumlichkeit wo die Kühe gemolken werden.

- Der Tankraum : die Räumlichkeit wo der Kühltank untergebracht ist.

- Tierarztmedikamente : Medikamente, die der Tierarzt an Milchvieh verabreicht (mit eventueller Wartefrist für die Milch).  

- CTI Nr. :
Nr. der Produktionseinheit, die durch die zuständige Behörde an jede Produktionseinheit erteilt wird.

- Kontrollorgan : Das Kontrollorgan führt die Inspektionen der Eigenkontrollen durch und ist durch Belac nach der Norm EN 45004 akkreditiert.

- Innerberufliches Organ : Das Innerberufliche Organ ist für die Bestimmung der Qualität und der Inhaltsstoffe der Milch durch das Ministerium anerkannt. Es wird verwaltet zu gleichen Teilen von den Milchproduzenten und den Milchkäufern. Es gibt zwei Innerberufliche Organe in Belgien, das MCC-Vlaanderen für Flandern und das Milchkomitee für die Wallonie.

- Produzent :
der Landwirt, natürliche oder Rechtsperson, oder Gruppierung von natürlichen Personen und Rechtspersonen, der selbstständig zum eigenen Nutzen und Vorteil einen Betrieb verwaltet, und der aus freien Stücken Milch oder andere Milchprodukte direkt an die Endverbraucher verkauft, oder an Käufer abliefert. Er hat seine eigene Produzenten-nummer, die ihm durch die zuständige Behörde zuerkannt wird. Neben der Bezeichnung "Produzent", wird die Bezeichnung  "Milchproduzent" ebenfalls in diesem Text verwendet.

- Kühltank oder Milchtank : Anlage, die zum Kühlen und zur Kaltlagerung der Rohmilch in der Produktionseinheit benutzt wird.

- Melkstand : Der Raum, der ausschliesslich zum Melken der Kühe benutzt wird.

- Sanitel : SANITEL ist ein informatisiertes Kennzeichnungs- und Eintragungssystem der Tiere des Betriebs, der Tierhalter (auch Sanitätsverantwortlicher genannt) der Viehherden, der Viehhändler, der Viehtransporteure und aller Tierbewegungen 

· Zertifizierungssystem : System, mit seinen eigenen Prozedur- und Verwaltungsregeln für die Ausführung der Zertifizierungen.  

- Milchproduktionseinheit : Die Gesamtheit aller, in funktioneller Wechselbeziehung stehenden  Mittel, die ausschliesslich für die Produktion von Milch vom Landwirten benutzt werden, d.h. der Kuhstall, die Ländereien die für die Milchproduktion bewirtschaftet werden, die Melkeinrichtung, die Milchkühe, die Futtermittel, der Kühltank oder die Milchkannen.   

2. EINFÜHRUNG
2.1. Anwendungsbereich
Dieser Leitfaden wendet sich an die Milchproduzenten mit dem Ziel, die Einführung der Eigenkontrolle in der Produktionseinheit zu erleichtern. Er liefert die notwendigen Kenntnisse über die Einführung der Eigenkontrolle, gemäss der Gesetzgebung bezüglich der Eigenkontrolle, der Rückverfolgbarkeit und der obligatorischen Bekanntgabe. Für die Produktion handelt es sich hierbei um die Berücksichtigung der allgemeinen Hygienemassnahmen und der Erstellung von Registern wie dies in den Anlagen I und II des Erlasses über die Eigenkontrolle beschrieben ist. Dieser Leitfaden kann leicht in die besonderen Struktur eines jeden Betriebs eingefügt werden.   

Im Augenblick behandelt der Leitfaden nur mit der Milchproduktion bei Kühen, die Arbeitsgruppe beschäftigt sich damit den Leitfaden auch auf die Produktion von Ziegen ,- Schaffs, - Stuten, -Esels,- Büffelmilch...ab dem 1 sten  Januar 2006 auszuweiten. 

Dieser Leitfaden befasst sich nicht mit der Verarbeitung der Milch im Betrieb. Dafür müssen die Anforderungen eines Lastenhefts, welches sich nach einer Studie des HACCP richtet, und welches die Nahrungsmittelsicherheit der verarbeiteten Produkte garantiert, eingehalten werden (siehe Leitfaden „Verarbeitung im Betrieb“, sobald wie möglich).  

Dieser Leitfaden befasst sich auch nicht mit der Urproduktion von  Pflanzen. Sollte dies jedoch erforderlich werden, muss der Landwirt den Leitfaden, der diesen Bereich umfasst, anwenden. 

Der Leitfaden ist in vier Kapiteln aufgeteilt: die Allgemeindefinitionen – die Einführung – die Eigenkontrolle (um der Gesetzgebung über die Eigenkontrolle, die Bekanntgabepflicht und die Rückverfolgbarkeit der Nahrungsmittelkette) genüge zu leisten, - die Anlagen.  

2.2. Politik der Qualität und der Nahrungsmittelsicherheit und Struktur der Innerberuflichen Arbeitsgruppe

Der Milchsektor möchte, durch dieses Heranführen der Qualität und der Nahrungsmittelsicherheit über die Eigenkontrolle, zur integralen Überwachung der Nahrungsmittelkette beitragen. Gleichzeitig ist die gesamte Kette, vom Produzenten bis zum Verbraucher in einem dauerhaften System vereinigt, um das Image der Qualität und der Nahrungsmittelsicherheit bei der Milchproduktion, in den Augen der Benutzer zu stärken

2.2.1. Die Innerberufliche IKM/QFL/QMK Arbeitsgruppe

Der Leitfaden wurde in Konzertierung mit den verschiedenen Akteuren des Milchsektors erstellt. Dafür wurde die nationale Innerberufliche IKM/QFL/QMK ins Leben gerufen. Auf diese Weise ist  jeder Teil durch seine Berater in der Innerberuflichen Arbeitsgruppe vertreten. Die Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen :

· 8 Vertreter der landwirtschaftlichen Organisationen, wovon 2 für das Algemeen Boerensyndicaat (ABS), 2 für den Bauernbund (BB) und 4 für die Fédération Wallonne d'Agriculture (FWA), die, gemeinsam 97% der belgischen Milchproduzenten vertreten,

· 8 Vertreter der Milchindustrie über den Umweg der Vereinigung der Belgischen Milchindustrie (CBL),

· 2 Vertreter der Innerberuflichen Organe (einen für das MCC-Vlaanderen und einen für das Milchkomitee).

Die Arbeitsgruppe trifft sich sooft wie es nötig ist um die Funktion der Gruppe zu gewährleisten 

Der Präsident und der Vize-Präsident, jeder aus einer anderen Sprachengemeinschaft, werden zu Begin der ersten Versammlung der Arbeitsgruppe für eine Dauer von zwei Jahren gewählt. Bei der nächsten Wahl, wird der Präsident aus der anderen Sprachengemeinschaft als sein Vorgänger gewählt.

Die Arbeitsgruppe trifft sich hinter verschlossenen Türen.

Die Beschlüsse, Wahlen und persönlichen Ansichten der Mitglieder der Arbeitsgruppe, sowie die für die Versammlungen notwendigen Dokumente und eventuellen persönlichen Details sind vertraulich. Die Ansichten und Entscheidungen der Arbeitsgruppe sowie ihre Begründungen sind nicht vertraulich es sei denn, die Arbeitsgruppe entscheidet im Einzelfall anders.

Die Arbeitsgruppe kann einen oder mehrere Beobachter und/oder Experten (maximum drei) einladen um bei einem oder mehreren Diskussionspunkten behilflich zu sein.   

Die Beobachter haben kein Stimmrecht.

Die Entscheidungen werden bei einer drei-viertel Mehrheit der Stimmen getroffen.

Über die Diskussionen einer jeden Versammlung wird Protokoll geführt. Diese Berichte werden am Sitz der Innerberuflichen Arbeitsgruppe aufbewahrt:

Treurenberg 16, 1000 Brussel

route de Herve 104, 4651 Battice 

Dieses nationale Konzertierungsorgan bestimmt über den Leitfaden

2.2.2. Die technischen Arbeitsgruppen

Die technischen Arbeitsgruppen können sich zusammensetzen um über ein spezifisches Thema zu diskutieren. Diese Gruppen machen Vorschläge und legen die Schlussfolgerungen der Innerberuflichen Arbeitsgruppe vor.   

2.3. Ziele
Ziel des Leitfadens ist zur Überwachung der Nahrungsmittelsicherheit und der Produktionsumstände beizutragen. Der moderne und aufgeklärte Verbraucher möchte wissen, wie sein Produkt hergestellt wird. Themen aus dem Nahrungsmittelsektor wie Tierschutz, Biotechnologie usw. haben sich im Milchsektor hineingeschlichen und sind dort unwiderruflich verankert.

Sichere Produktionsumstände, die Sorge um das Wohlbefinden der Tiere, die Reinheit und die Sicherheit der Endprodukte, die Überwachung der im Betrieb eingeführten Stoffe, das sind die Ziele des Leitfadens.

2.4. Verbreitung 

Die Innerberufliche Arbeitsgruppe IKM/QFL/QMK ist Eigentümer des Leitfadens. Die Einführung und das Inhaltsverzeichnis des Leitfadens können über die Internetseite des QMK abgerufen werden. 

Der komplette Leitfaden ist verfügbar (elektronisch oder per Post) auf Anfrage beim Sekretariat der Innerberuflichen Arbeitsgruppe:

Treurenberg 16

1000 Brussel

tél : 02/510.63.15

fax : 02/510.63.08

ikm@ikm.be

route de Herve 104

4651 Battice

tél : 087/69.26.08

fax : 087/69.26.40

qfl@qfl.be
Die Landwirte, die diesen Leitfaden benutzen möchten, um die Hygienevorschriften und die Register aufzustellen müssen die Anwendungsbedingungen dieses Leitfadens beim Sekretariat der Innerberuflichen IKM/QFL/QMK Arbeitsgruppe unter obenerwähnter Adresse beantragen. Der Leitfaden kann zum Preis von 250 € für die Kontrollorgane und 15 € für die Landwirte erworben werden.

2.5. Benutzung

2.5.1. Eigenbewertung

Bevor der Landwirt sein Eigenkontrollsystem überprüfen lässt, kann er, anhand des Leitfadens, eine Eigenbewertung durchführen. Der Leitfaden ist in 4 Kapiteln aufgeteilt: die Allgemeindefinitionen, die Einführung, die Eigenkontrolle, die Anlagen.

Es muss ebenfalls deutlich darauf hingewiesen werden, dass alle Punkte zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden müssen. Die Eigenkontrolle ist ein fortlaufendes System, bei dem der Landwirt sich einer kritischen Bewertung unterzieht und wenn nötig, die Aktivitäten in seinem Betrieb, seine professionellen persönlichen und die seiner Mitarbeiter, korrigiert. Die Eigenkontrolle muss weitergehen als die Überprüfung über die Einhaltung der Bedingungen des Leitfadens gerade vor einer angekündigten Inspektion.  l

2.5.2. Anfrage

Wenn der Landwirt meint er sei bereit, kann er eine Anfrage für eine Abnahme bei einem akkreditierten Kontrollorgan einreichen oder er beantragt eine Überprüfung der FASNAK. 

2.5.3. Abnahme
Die Abnahmen werden alle zwei Jahre in der Produktionseinheit durch ein akkreditiertes Kontrollorgan durchgeführt. Dabei beruft man sich auf eine Check-Liste und den Leitfaden der FASNAK. Wird im Laufe dieser zwei Jahre der Betrieb von einem Landwirten übernommen, der bisher nichts mit dieser Produktionseinheit zu tun hatte, muss eine neue Abnahme innerhalb 6 Monaten nach Betriebsübernahme durchgeführt werden. Dies betrifft also nicht die Verwandtschaft ersten und zweiten Grades und die Ehepartner.  

Die Kontrollorgane müssen folgende Bedingungen erfüllen :

· akkreditiert sein nach der Norm ISO 17020.

· beweisen, dass sie über genügend Sachverstand bei der Durchführung von Audits im landwirtschaftlichen Sektor und vorzugsweise im Tierzuchtbereich verfügen.

· Auditoren einstellen, die zusätzlich zu ihrer Grundschulung  (Abitur) einer angepassten und fortwährenden Ausbildung nachkommen .

· Auditoren einstellen, die eine sachbezogene berufliche Erfahrung von mindestens zwei Jahren im landwirtschaftlichen Sektor haben.

· Auditoren einstellen, die über die notwendigen sprachlichen Kenntnisse verfügen um die Abnahmen in der Sprache des Betriebsverantwortlichen durchzuführen.

· Auditoren einstellen, die keine familiären Bindungen mit der zu bewertenden  Produktions- einheit  aufweisen und auch keine kommerziellen Bindungen, es sei denn, diese sind seit zwei Jahren aufgelöst.

· ausreichend Auditoren einsetzen, um die erforderliche Anzahl Abnahmen durchführen zu können wohlwissend, dass ein auszuführendes Audit  zwischen 1,5 St und 2 St dauert. Dies schliesst nicht die Vorbereitung, die Bewertung der Dokumente, die Berichterstattung, die vorherigen Besuche und die administrativen Operationen ein. 

Die Abnahmeberichte :

· Werden erstellt auf Basis der Check-Liste der FASNAK

· Werden durch die Auditoren anhand des Leitfadens der FASNAK ausgefüllt..

2.6. Arbeitsmethode und Mittel

Die Innerberufliche Arbeitsgruppe hat den Leitfaden erstellt und beruft sich dabei auf mehreren Quellen:

- die Technikern der verschiedenen Berufsorganisationen: landwirtschaftliche Organisationen und CBL,

- die Technikern der Innerberuflichen Organisationen,

- Charte des bonnes pratiques d'élevage, Confédération Nationale française de l'Elevage, Institut d'Elevage, version 2003.

- Keten Kwaliteit Melk, Stichting KKM, (2002).

- Draft guidelines on good dairy farming practices, IDF (Draft – version 5 august 03).

- Integrated Farm Assurance Standard Livestock, Eurepgap, Köln, Foodplus (2003).

- La conception du logement des vaches laitières, rapport de la section II de la CIGR, groupe de travail n°14, Logement des bovins (1994).

- Projet Sécurité Alimentaire Lait, réalisé par PVT Consult pour la Confédération Belge de l'Industrie Laitière (mai 2001).

- Transformation de produits laitiers à la ferme – mise en place des autocontrôles, Ch. Belleflamme, M. Sindic, C. Deroanne, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaire de la faculté universitaire des sciences agronomiques à Gembloux (2002).

- Protokol zur Bestimmung der Qualität und der Inhaltsstoffe der an die Käufer gelieferten Milch , Comité du Lait de Battice (mars 2003).

- Protocol voor de officiele bepaling van de kwaliteit en de sammenstelling van melk geleverd aan kopers, MCC-Vlaanderen (2003).

- Eutervorbereitung – Empfelungen, Comité de concertation filière lait (1998).

- La Route du Lait, Sodiaal (2000).

- Cap sur l'Avenir, Lactalis (2000).

- PReferenz, Nestlé (2000).

- Kwaliteit en veiligheid in de melkveeteelt, Danone-Hombourg Récolte (2000).

- Richtlinien des Rates vom 16. Juni 1992 bezüglich der Sanitätsmassnahmen bei der Herstellung und dem Vertrieb von Rohmilch, von wärmebehandelter Milch und von Milchprodukten (92/46/CEE).

- Königlicher Erlass vom 14. November 2003 bezüglich der Eigenkontrolle, der Bekanntgabepflicht und der Rückverfolgbarkeit der Nahrungsmittelkette.

- Ministerieller Erlass vom 22. Januar 2004 bezüglich der Bestimmungen der Bekanntgabepflicht in der Nahrungsmittelkette.

- Königlicher Erlass vom 8. August 1997 bezüglich der Identifizierung, der Eintragung und der     Bestimmungen bei der Anwendung der Seuchenüberwachung der Rinder.

- Königlicher Erlass vom 23. Mai 2000 bezugnehmend auf die besonderen Bestimmungen bei der Beschaffung, der Anlegung eines Depots, der Verschreibung, der Belieferung und Verabreichung von für Tiere bestimmte Medikamente durch den Tierarzt, und der Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten an Tieren durch den verantwortlichen Züchter.

- Königlicher Erlass vom 10. April 2000 in Anwendung des Artikels 6 des Gesetzes vom 28. August 1991 über die Ausübung der Tiermedizin 

- Königlicher Erlass vom 17. März 1994 bezüglich der Milchproduktion und der Einführung einer offiziellen Kontrolle der Milch, die an Käufer geliefert wird.  

- Königlicher Erlass vom  9. Juli 1999 bezüglich des Schutzes der Tiere während des Transports, der Registrierungsbedingungen der Transporteure und der Zulassung der Händler, der Haltestellen und der Sammelzentren.

- Ministerieller Erlass vom 17. März 1994 bezüglich der offiziellen Bestimmung der Qualität und der Inhaltsstoffe der Milch, die an Käufer geliefert wird..

2.7. Eintragung und Dokumentation

Die Eintragungen sind ein wesentliches Element der Eigenkontrolle, da sie belegen, dass das was geschrieben ist, auch wirklich ausgeführt wird. Die gesamte Dokumentation muss auf dem aktuellen Stand,  leicht verfügbar und einfach übersichtlich klassiert sein..

Alle Register müssen während 5 Jahren aufbewahrt werden.

2.8. Die Bekanntgabepflicht   

Gemäss dem Königlichem Erlass vom 14. November 2003 bezüglich der Eigenkontrolle, der  Bekanntgabepflicht und der Rückverfolgbarkeit der Nahrungsmittelkette und dem Ministeriellen Erlass vom 22. Januar 2004 bezüglich der Modalitäten über die Bekanntgabepflicht in der Nahrungsmittelkette, ist jeder Landwirt verpflichtet sofort die FASNAK zu informieren wenn, seiner Meinung nach, oder der Verdacht besteht, dass ein Produkt, welches er importiert,, produziert, züchtet, verarbeitet, herstellt oder verteilt, schädlich für die Gesundheit der Menschen, der Tiere und der Pflanzen sein kann. Er informiert die FASNAK über die Massnahmen die er zur Risikovermeidung ergriffen hat.

Jede Person, die, im Stande ihrer beruflichen Aktivität, im Besitz von Rohstoffen zur Tierfutter- mittelherstellung oder im Besitz von Tierfutter ist oder in dessen Besitz war, oder damit zu tun hatte, und die über Informationen verfügt, die bestätigen, dass diese Stoffe für die Tiernahrung ungeeignet sind weil:  

· die Qualität der Stoffe unzureichend, nicht rechtmässig und nicht gangbar ist, und also eine grosse Gefahr für die Gesundheit der Tiere oder der Menschen darstellt;

· die Stoffe nicht den Normen entsprechen hinsichtlich der maximalen Gehalte an unerwünschten Substanzen oder Produkten, und folglich eine grosse Gefahr für die Gesundheit der Tiere und der Menschen darstellt 

muss unverzüglich die FASNAK informieren, auch wenn die Vernichtung dieser Stoffe in Erwägung gezogen wird.  

Einige Tierkrankheiten unterliegen der Bekanntgabepflicht um die Gefahr der Verbreitung so effizient wie möglich einzudämmen. Die Krankheiten, die durch das Gesetz über die Tiergesundheit vom 24. März 1987 betroffen sind, sind:

Für alle Säugetiere

· Milzbrand 

· Rauschbrand 

· Tollwut

Für die Wiederkäuer

· Maul- und Klauenseuche

· Katarrhalisches Schafsfieber  (Blue Tongue = Blauzungenkrankheit) 

· Rinderpest

· Pest der kleinen Wiederkäuer

· Rifttalfieber

Für Rinder

· Rinderbruzellose 

· Dermatitis nodularis 

· Sarcoptesräude und Psoroptesräude 

· Enzootische Rinderleukose

· Infektiöse Rinderpleupheumonie

· Stomatitis vesicularis

· Trichomoniase und Vibrionenabortus 

· Klinische Tuberkulose 

· BSE

Die Bekanntgabe durch die Züchter des Sektors Tierproduktion geschieht mittels des Formulars (Beispiel in Anlage 4.3.) des M.E. vom 22. Januar 2004 bezüglich der Modalitäten über die Bekanntgabepflicht in der Nahrungsmittelkette. Sie müssen unter anderem, bei Bekanntgabe einer Tierkrankheit, den Betriebs- tierarzt zu Rate ziehen. In dem Fall müssen beide Parteien das obenerwähnte Formular unterzeichnen.  

Die bekanntgebende Person  informiert telefonisch die Provinziale Kontrolleinheit  (PKE) der Fasnak seiner Provinz und bestätigt gleichzeitig die Information, indem er, an dieselbe Provinziale Kontrolleinheit, das Bekanntgabeformular, ausgefüllt mit den ihm verfügbaren Informationen, sendet. Die Angaben werden vervollständigt sobald er über die notwendigen Informationen verfugt.

Die Telefonnummern der Provinzialen Kontrolleinheiten finden Sie auf der Internetseite der FASNAK (www.afsca.be) oder in Anlage 4.4.  

Diese Massnahme verfolgt im wesentlichen das Ziel, so schnell wie möglich einzugreifen um eine Ansteckung der gesamten Nahrungskette zu verhindern. .

Die Bekantgabe an den Käufer

Bemerkt der Produzent, oder besteht der Verdacht, dass die Milch im Kühltank nicht einwandfrei ist :

· Anormale Temperatur 

· belastet durch Hemmstoffe 

· Anwesenheit von Fremdkörpern

muss er immer den Käufer informieren, der dann auf Basis dieser Information, die notwendigen Massnahmen ergreift wie  im Leitfaden „ Transport“ beschrieben .  

2.9. Rückverfolgbarkeit

Die Rückverfolgbarkeit kann nur dann gesichert sein, wenn alle Angaben über Einkäufe  (Tiere, Futter und Wasser, Spül- und Dippmittel, Medikamente) in Registern eingetragen sind. Diese Register müssen 5 Jahre lang im Archiv der Produktionseinheit aufbewahrt und auf Anfrage der zuständigen Behörde innerhalb  einer angemessenen Frist (8 St.) zur Verfügung gestellt werden   . 

Es ist unerlässlich, dass, nach dem Auftreten eines Problemfalls (Übertragung, ansteckende Krank- heit,,…),man so schnell und so leicht wie möglich die äusseren Umständen des Problems erkennt und  anhand dieser Angaben, die anderen Benutzer ausfindig gemacht werden können. Das ist die einzige Möglichkeit, das Ausmass des Problems korrekt einzuschätzen ohne den ganzen Sektor zu diskreditieren.   Die Rückverfolgbarkeit ist nur möglich, wenn jede Produktionseinheit über die notwendigen Angaben  Register führt.

Zusätzlich müssen alle Angaben über die Aufbewahrung der Milch im Betrieb, ausgegangen von den Anlieferungen an die Käufer, der Qualität und die Inhaltsstoffe der Milch, dem folgenden Glied der Kette die gleichen Sicherheiten gewähren.       

Übersicht der Register 5 Jahre aufbewahren. 

REGISTER IN

- Identifizierung und Eintragung SANITEL ;

- Verschreibungen, administrativen Dokumente und Abgabebelege von tierärztlichen Medikamenten. Diese Dokumente müssen in chronologischer Reihenfolge und mit einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet aufbewahrt werden.

· Rechnungen der gekauften Futtermittel : welche Futtermittel, die Menge, das Lieferdatum, der Lieferant und die Kennzeichnung der gelieferten Futtermittel ;

- Angaben über die Inhaltsstoffe der Kraftfuttermittel ;

- Falls die Landwirte Futtermittel untereinander austauschen, muss eine Liste je Kalenderjahr erstellt werden, die Angaben über die Lieferanten und die Art der Futtermittel enthält ;

- Rechnungen von Dipp- und Sprühmitteln ;

- Rechnungen von Reinigungsprodukten für die Melk- und Kühlanlagen ;

- Rechnungen von Produkten gegen Insekten und Schädlinge ;

- Rechnungen von Produkten für Desinfektionsbecken ;

REGISTER OUT

- Milchgeldabrechnungen der Käufern 

- Milchanalysen (monatlicher Überblick der Qualitätsresultate und der Inhaltsstoffe) ;

ANDERE REGISTER

- Resultate der Untersuchungen auf Bruzellose, Leukose und Tuberkulose ;

- Besteht ein Betreuungsvertrag : die Berichte der Besuche die alle vier Monate durch den Betriebstier- arzt  durchgeführt werden ;

- Eventuelle Blutanalysen ;

- Eventuelle Dunganalysen  ;

- Analyse des zur Reinigung der Melk- und Kühlanlage benutzten Wasser wenn kein  Leitungswasser benutzt wird.

ALLGEMEINDOKUMENTE

- Für die Melker und die Benutzer der Melkanlage : ein ärztliches Attest welches jährlich erneuert werden muss ;

- Der oder die Verträge mit dem Betriebstierarzt wenn ein Betreuungsvertrag vorliegt.

